
Kaufmännisches 
Berufskolleg II

BK II

1-jährige Vollzeit-
schule zum Erwerb der 
Fachhochschulreife
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Telefon 07171 804-6200
Telefax 07171 804-6204

Stand 10/2023

Merkmale und Ziele

Das kaufmännische Berufskolleg II 
ist eine 1-jährige Vollzeitschule. 
Sie schließt mit der Fachhoch-
schulreife ab.

Der Bildungsgang soll Schüler 
durch vertiefte fachtheoretische 
und fachpraktische Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten 
dazu befähigen, kaufmännische 
und verwaltende Tätigkeiten 
wahrzunehmen. 

Aufbauend auf dem Abschluss 
des Kaufmännischen Berufs-
kollegs I werden die Schüler-
innen und Schüler durch 
Weiterführung allgemeinbilden-
der und fachtheoretischer 
Kenntnisse zum Studium qua-
lifi ziert.
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Aufnahmebedingungen

Voraussetzung ist das Abschluss-
zeugnis des Kaufmännischen 
Berufskollegs I mit einem Durch- 
schnitt von mindestens 3,0 aus 
den Noten der Fächer Deutsch, 
Englisch, Mathematik und Be-
triebswirtschaft.

Probezeit

Das erste Halbjahr des Schul- 
jahres ist Probezeit. Wer  
diese nicht besteht, muss die  
Schule verlassen. Für den 
nochmaligen Besuch des BK II 
ist die erneute Teilnahme am 
Aufnahmeverfahren erforderlich.

Gliederung und Inhalt

Pflichtbereich  

Allgemeiner Bereich  
Religionslehre 1 
Gesichte mit Gemeinschafts-
kunde 1
Deutsch * 3 
Englisch* 3 
Mathematik* 4
Physik oder Chemie oder  
Biologie oder Technik 2 
Berufsfachlicher Bereich  
Betriebswirtschaft* 4  
Kaufmännische Steuerung   
und Kontrolle 3 
Gesamtwirtschaft 1 
Informatik  1 
Berufspraktischer Bereich  
Übungsfirma, Geschäftspro-
zesse/Praxisorientierte Übungen,
Büromanagement, Projekt- 
kompetenz 5 
 
Wahlbereich

Zusatzprogramm zum Erwerb       
des schulischen Berufs- 
abschlusses Wirtschaft 2
   

Aufnahmeverfahren

Die Anmeldung zum BKII er- 
folgt online über das zentrale 
Bewerberverfahren (BewO) 
www.schule-in-bw.de / bewo

Die Bewerbungsfrist endet  
am 1. März.

Nach Abschluss des 1. Vertei-
lungslaufes erhält der Bewerber 
einen vorläufigen Bescheid  
über die Aufnahme (voraussicht-
lich bis Ende März). 

Maßgebend für die endgültige  
Aufnahme ist jedoch das ent-
sprechende Abschluss- bzw. Ver- 
setzungszeugnis (siehe Aufnah-
mevoraussetzungen). Dieses  
ist zu dem von der Schule fest-
gesetzten Termin vorzulegen.

Beachten Sie hierzu auch  
die Informationen auf unserer 
Homepage www.ks-gd.de

Abschlüsse

• Fachhochschulreife (FHR) 
die zum Studium an allen 
Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften (Fachhoch-
schule) in Baden-Württemberg 
berechtigt (durch Praktikum 
bzw. Berufsausbildung auch 
bundesweite Anerkennung 
möglich). 

• Staatlich geprüfter/geprüfte 
Wirtschaftsassistent /in (frei-
willig) 
Durch Belegung von Zusatz- 
unterricht und Zusatzabschluss- 
prüfungen am Ende des zwei- 
ten Schuljahres (Wirtschaft und 
Wirtschaftsenglisch).

Abschlussprüfung

Die Ausbildung schließt mit einer 
zentralen schriftlichen Prüfung 
(geprüft werden die mit * gekenn- 
zeichneten Fächer) und einer 
mündlichen Prüfung ab. Mit Be- 
stehen dieser Prüfung wird die 
Fachhochschulreife erworben.


